
  

Sieht die Türkei Homosexualität als Krankheit?

Berliner Botschaft wehrt sich gegen Bericht eines
Nachrichtenmagazins

Unter der Überschrift „Pornos für den General“ berichtet ein Nachrichtenmagazin
kritisch über den Umgang des türkischen Militärs mit Schwulen. Beschwerdeführer in
diesem Fall ist die Militärabteilung der türkischen Botschaft in Berlin. Sie sieht in dem
Beitrag verschiedene falsche Behauptungen. Die Überschrift rücke die türkischen
Streitkräfte in die Nähe von Pornografie. Die Behauptung, die türkische Armee
verlange und sammle Fotos oder Videos von Personen, die angegeben hätten,
homosexuell zu sein, sei falsch. Falsch sei auch die Behauptung, Behinderte
müssten Wehrdienst leisten. Die Militärabteilung kritisiert, dass der Beitrag auf den
Aussagen von drei Personen beruhe, die beabsichtigten, die nationale und
internationale Geltung der türkischen Streitkräfte zu verletzen. Die aufgestellten
Behauptungen würden weder durch Ort, Zeitpunkt der Untersuchung oder den
Namen des behandelnden Arztes belegt. Der Verfasser des Beitrages habe zudem
keinen Kontakt zu den türkischen Streitkräften aufgenommen. Die Rechtsabteilung
des Verlages weist die Vorwürfe zurück. Die türkischen Streitkräfte betrachteten
Homosexualität als geistige Störung und würden deshalb Homosexuelle als Kranke
ausmustern. Dies sei das zentrale Thema des Beitrages. Zu der entscheidenden
Frage, ob in der Armee Homosexualität als Krankheit angesehen werde, nehme die
türkische Militärabteilung der Botschaft jedoch nicht Stellung. Die Redaktion – so die
Rechtsvertretung weiter – habe den Beitrag umfangreich recherchiert. Dieser beruhe
– anders als behauptet – nicht nur auf den Aussagen von drei Personen. Der Autor
habe eine Reihe von Betroffenen befragt. Ihre Namen würden aus Gründen des
Informantenschutzes nicht preisgegeben. Das Magazin bestreitet auch den Vorwurf,
es habe in dem Beitrag Personen diskreditiert. Es gehe um das türkische Militär und
das dortige Verständnis von Homosexualität als Krankheit. Das Militär sei eine
Institution und keine Person und müsse es hinnehmen, dass sich das
Nachrichtenmagazin auf Basis einer fundierten Recherche kritisch mit dem dort
geübten Umgang mit der Homosexualität auseinandersetze. (2010)

Das Nachrichtenmagazin hat presseethische Grundsätze nicht verletzt; die
Beschwerde ist unbegründet. Der kritischen Sicht des Magazins muss man sich nicht
anschließen, doch ist sie im Rahmen der Meinungsfreiheit zulässig. Die Redaktion
kann die im Beitrag aufgestellten Behauptungen belegen. Der Vorwurf der Botschaft,
die Zeitschrift rücke die türkischen Streitkräfte in die Nähe von Pornografie, ist nicht
nachvollziehbar. Die Redaktion beachtet das Fairnessprinzip und gibt die Position
des türkischen Militärs zum Thema Homosexualität wieder. Der Leser kann sich vor
diesem Hintergrund ein eigenes Bild des Vorgangs machen. 
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